
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Protschka, Berengar Elsner 
von Gronow, Peter Felser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26030 –

Illegale Wildtierimporte aus Mexiko

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Viele Tier- und Pflanzenarten sind aktuell in ihrem Bestand gefährdet oder be-
reits vom Aussterben bedroht. Einer der Hauptgründe hierfür ist neben der 
Zerstörung der Lebensräume der internationale und illegale Handel mit diesen 
Tieren und Pflanzen. Angesichts des dramatischen Rückgangs vieler Arten 
durch Handel und Wilderei wurde bereits im Jahre 1973 das Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten 
frei lebenden Tieren und Pflanzen (Convention on International Trade in End-
angered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) geschlossen (https://www.b
mu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/artenschutz/internationaler-arte
nschutz/cites/). Das Ziel dieses Abkommens ist es, den internationalen Handel 
sowohl mit lebenden Tieren und Pflanzen als auch den Handel für alle Pro-
dukte, die aus Tieren oder Pflanzen einer geschützten Art hergestellt wurden, 
zu überwachen und zu unterbinden. Auf internationaler Ebene trat CITES im 
Jahre 1975 in Kraft. Ein Jahr später erfolgte in Deutschland die Umsetzung 
der regulativen Inhalte des Übereinkommens (ebd.). Mittlerweile gehören die-
sem Abkommen 183 Vertragspartner einschließlich Deutschland an und es 
beinhaltet mehr als 5 800 Tier- und 30 000 Pflanzenarten weltweit (ebd.). 
Kerninstrumente des Übereinkommens sind Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, 
wobei die Handelsbeschränkungen an die Gefährdung der jeweiligen Art an-
gepasst sind, sodass eine Ein- und Ausfuhr unter Umständen entweder gar 
nicht oder nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt ist. Der Handel ist 
grundsätzlich nur zulässig, wenn die dazu erforderlichen Genehmigungen er-
teilt wurden. Die Vollzugsbehörde für die Umsetzung des Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommens in der Bundesrepublik Deutschland ist das Bundes-
amt für Naturschutz (BfN). Trotz strenger weltweiter Vorgaben floriert der il-
legale Markt mit geschützten Arten. Erst kürzlich wurde durch den Zoll in 
Nordrhein-Westfalen am Flughafen Köln/Bonn eine nicht genehmigte Einfuhr 
von 26 artgeschützten Reptilien aufgedeckt, darunter Dosenschildkröten, 
Baumschleichen und Krötenechsen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/
121251/4780300). Laut Pressemitteilung (s. o.) des Hauptzollamtes Köln soll-
ten die Tiere von Mexiko aus in zwei getrennten Sendungen an Privatempfän-
ger nach Deutschland verschickt werden. Besonders skrupellos erscheint hier-
bei die Art und Weise, wie die Tiere nach Deutschland gekommen sind. So 
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waren die seltenen Reptilien in unbelüftete Stoffpuppen eingenäht, weshalb 
zehn der Tiere diesen tierunwürdigen Transport nicht überlebten (ebd.).

1. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, welcher Herkunft die besch-
lagnahmten Tiere entsprungen sind (siehe Vorbemerkung der Fragestel-
ler)?

a) Wenn ja, handelt es sich bei den aufgefunden Tieren um illegale Wild-
fänge und oder um Nachzuchten?

Die Fragen 1 und 1a werden gemeinsam beantwortet.
Derzeit liegen der Bundesregierung keine gesicherten Kenntnisse über die Her-
kunft der Tiere vor. Allerdings muss aufgrund der vorliegenden Informationen, 
dem Herkunftsland und der fehlenden bzw. nur sehr geringen Daten zu Nach-
zuchten der betroffenen Arten davon ausgegangen werden, dass es sich um 
Wildentnahmen handelt.

b) Wenn nein, welche Möglichkeiten und Instrumente bestehen, um den 
Ursprung der Reptilien festzustellen?

Eine sichere Bestimmung der Herkunft als Wildentnahme oder Zucht wäre nur 
durch eine DNA-Analyse möglich. Dazu müsste jedoch entsprechendes Refe-
renzmaterial der Wildpopulation bzw. DNA-Proben der potentiellen Elterntiere 
vorliegen. Diese Materialien oder Proben liegen nach den der Bundesregierung 
vorliegenden Kenntnissen nicht vor.

2. Welches Strafmaß droht den privaten Importeuren der 26 artgeschützten 
Reptilien hier in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung?

Sollte die Prüfung der Ermittlungsbehörden den Verdacht einer Straftat bestäti-
gen, droht den Importeuren eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren (§ 71a Absatz 1 
Nr. 3 BNatSchG). Sollten die Voraussetzungen zur Ahndung als Straftat nicht 
gegeben sein, kann die Tat als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden (§ 69 Absatz 4 Nr. 1 i. V. m. Absatz 7 
BNatSchG).

3. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, für welchen Zweck die aufge-
fundenen Reptilien nach Deutschland importiert werden sollten, und wenn 
ja, was war die Absicht dieses nicht genehmigten Importversuches?

Zu dieser Frage liegen der Bundesregierung keine Informationen vor, da dies 
derzeit noch Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 
ist. Die Sachleitungsbefugnis obliegt hier der zuständigen Staatsanwaltschaft.

4. Ist der Bundesregierung bekannt, ob es sich bei dem mexikanischen Ex-
porteur um einen kommerziellen Wildtierhändler handelt, und wenn ja, 
liegen weitere Verdachtsfälle vor, die vermuten lassen, dass es sich bei 
dem Fund am Flughafen Köln/Bonn nicht um einen Einzelfund handelt, 
sondern hier ein kriminelles Netzwerk des illegalem Wildtierhandels er-
fasst wurde?

Die mexikanischen Behörden wurden zeitnah über die beiden Aufgriffe, die 
Transportmethode und den mexikanischen Versender informiert. Bisher liegen 
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der Bundesregierung noch keine weiteren Informationen zu dem Versender aus 
Mexiko vor.

5. Hält die Bundesregierung es für möglich, dass die vom Zoll beschlag-
nahmten Tiere wieder in ihr Herkunftsland Mexiko verbracht werden?

a) Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit die Repti-
lien wieder zurückgesendet werden können, und was geschieht mit 
den Tieren nach Verbringung in ihr Ursprungsland?

b) Wenn nein, hat die Bundesregierung bereits Kontakt zu den entsprech-
enden Behörden in Mexiko hergestellt, um eine Rückverbringung der 
Tiere einzuleiten, und zu welchen Ergebnissen führten die Gespräche?

Die Fragen 5 bis 5b werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
In der von den CITES-Vertragsstaaten verabschiedeten Resolution Conf. 17.8 
zum Umgang mit illegal gehandelten und beschlagnahmten geschützten Tieren 
und Pflanzen ist die Wiederauswilderung ein grundsätzliches Ziel bei der Rück-
führung in das Ursprungsland. Vor einer entsprechenden Entscheidung müssen 
eine Reihe von Fragen zur genauen Herkunft der Exemplare, dem Gesundheits-
zustand und möglichen Infektionen der Tiere sowie populationsbezogene Krite-
rien geklärt werden.
Gemäß Artikel VIII Abs. 4 CITES hat das für die Entscheidung über die end-
gültige Unterbringung zuständige Bundesamt für Naturschutz die mexikani-
schen Behörden über die Anzahl und den Zustand der beschlagnahmten Tiere 
informiert und um Rückmeldung gebeten, ob die Tiere gemäß dieser Regelung 
nach Mexiko zurückgesandt werden sollen. Die mexikanische Behörde hat zeit-
nah auf die Anfrage mitgeteilt, dass vor allem die Gesundheit der Tiere und der 
Abschluss des Verfahrens Voraussetzungen für eine mögliche Rückführung 
sind. Eine endgültige Entscheidung konnte aufgrund des derzeit anhängigen 
Verfahrens noch nicht getroffen werden.

6. Wie viele illegale Importe von geschützten lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten oder Produkten, die aus geschützten Tier- und Pflanzenarten hergestellt 
wurden, wurden ab dem Jahr 2019 bis dato durch das BfN registriert und 
geahndet (bitte nach Tier- und Pflanzenart, Herkunft des Importes, kom-
merzieller oder privater Einführer, Absicht des Importes, Art des eingelei-
teten Verfahrens und weiterer Umgang mit den Importen aufschlüsseln)?

Es wird auf die in der Anlage „Beschlagnahme ab 2019 mit Ahndung“ enthal-
tene Tabelle verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/26429 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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7. Ist der Bundesregierung bekannt, welche Maßnahmen kurz-, mittel- und 
langfristig in den Ursprungsländern des illegalen Wildtierhandels unter-
nommen werden, um diesen zu unterbinden?

a) Wenn ja, welche Vorgehensweisen sind hier zu nennen, und inwieweit 
wird die Bundesregierung in die Abläufe mit einbezogen?

b) Wenn nein, hat die Bundesregierung auf bilateraler Ebene die Thema-
tik des illegalen Wildtierhandels mit den entsprechenden staatlichen 
Stellen im Ausland bereits thematisiert, und zu welchen Ergebnissen 
führten die Gespräche?

Die Fragen 7a und 7b werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen 
beantwortet.
Im Rahmen ihrer artenschutzbezogenen und entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit unterstützt die Bundesregierung u. a. Maßnahmen in Partnerländern, 
die zu den Ursprungsländern des illegalen Wildtierhandels gehören. Darunter 
fallen u. a. folgende Maßnahmen:
– Verbesserung des Schutzgebietsmanagements und die Bekämpfung des ille-

galen Handels, beispielsweise durch die Verbesserung der interinstitutionel-
len Zusammenarbeit von Polizei, Zoll und Justiz sowie die Reduktion der 
Nachfrage vor allem nach Elfenbein und Nashorn-Horn.

– In Sub-Sahara-Afrika und Südostasien liegt der Schwerpunkt u. a. auf der 
Unterstützung von Schutzgebieten sowie Naturschutz- und Justizbehörden 
beim Bekämpfen organisierter Wilderernetzwerke.

– Senkung der Nachfrage nach illegalen Wildtierprodukten, zum Beispiel 
durch Online- Bewusstseinskampagnen oder das gezielte Löschen von 
Kaufanzeigen für Wildtierprodukte.

Deutschland ist im internationalen Vergleich zudem einer der größten Geber in 
diesem Bereich. Gegenwärtig führt die Bundesregierung Mehrländerprojekte 
und bilaterale Projekte im Gesamtvolumen von über 260 Millionen Euro durch.

8. Plant die Bundesregierung, den fortwährenden illegalen Wildtierhandel in 
Deutschland weiter einzuschränken und wenn ja, wie möchte die Bundes-
regierung kurz-, mittel- und langfristig hierbei vorgehen?

Die Bundesregierung setzt sich seit vielen Jahren mit allen verfügbaren Mitteln 
und auf allen Ebenen für die Bekämpfung des illegalen und unkontrollierten 
Wildtierhandels ein. Auf nationaler Ebene erfolgt dies durch Schulungen von 
Zollbeamten und perspektivisch über eine bessere Regulierung und Kontrolle 
des Internethandels und der Tierbörsen.
Zudem hat Deutschland zur Umsetzung des im Jahr 2016 von der EU-Kommis-
sion beschlossenen und bis Ende des Jahres 2020 laufenden EU Aktionsplans 
zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels einen Nationalen Aktionsplan er-
stellt. Neben politischen und gesetzgeberischen Maßnahmen listet der Nationa-
le Aktionsplan konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Vollzugs der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften in Deutschland und zur Bekämpfung der Wilde-
rei auf. Dazu gehören z. B. Verbesserung der Fortbildung der Beschäftigten der 
Ermittlungs- und Kontrollbehörden, Erarbeitung einer Zusammenstellung inte-
ressanter Fälle für Staatsanwaltschaften und Verbesserung der Kommunikation 
und des Informationsaustauschs zwischen Bundes- und Landesbehörden. Die 
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans wird durch eine Arbeitsgruppe fort-
laufend evaluiert und ggf. angepasst. Die Umsetzung des Aktionsplans wird in 
diesem Jahr evaluiert werden und die Ergebnisse werden in die von der Europä-
ischen Kommission initiierte Überarbeitung des EU Aktionsplans einfließen.
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